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AGBG § 9; BGB §§ 765, 774, 776
Zur Aufgabe einer Kreditsicherheit gemäß § 776 BGB

OLG Stuttgart, Urt. v. 11.04.2001 – 9 U 215/00, WM 2002, 439

Leitsätze:

1. Die Aufgabe einer Sicherheit i. S. d. § 776 BGB ist nicht nach der abstrakten Sicherungsmöglichkeit dieser
Sicherheit (hier: Grundschuld) im Rahmen einer (weiten) Zweckerklärung zu beurteilen, sondern nach ihrem
tatsächlichen, bei Übernahme der Bürgschaft bestehenden Sicherungszweck.
2. Die Aufgabe der Sicherheit liegt auch in der Verrechnung eines anstelle der Verwertung erzielten Erlöses auf
eine von der Bürgschaft nicht erfasste Verbindlichkeit des Hauptschuldners.
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